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Der Bebauungsplan wurde 

 in der Zeit vom 25.01.2010 bis einschließlich 25.02.2010 
sowie in der Zeit vom 18.10.2010 bis einschließlich 18.11.2010 öffentlich ausgelegt. 

Die Bezirksverordnetenversammlung hat den Bebauungsplan 
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Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung 

Fachbereich Stadtplanung 
 

gez. Groth 

Fachlicher Leiter des Fachbereichs Stadtplanung 

Der Bebauungsplan ist auf Grund des § 10 Abs. 1 des Baugesetzbuchs in Verbindung mit § 6 Abs. 5 und  § 11 Abs. 1  

des Gesetzes zur Ausführung des Baugesetzbuches durch Verordnung vom heutigen Tage festgesetzt worden. 

Berlin, den 12.04.2011 

Bezirksamt Neukölln von Berlin 
 

gez. Buschkowsky  gez. Blesing 

Bezirksbürgermeister  Bezirksstadtrat 

Die Verordnung ist am 27.04.2011 im Gesetz- und Verordnungsblatt für Berlin auf S. 171 verkündet worden. 

 

Planunterlage: Karte von Berlin 1 : 1000 (ALK)
             Stand: August 20098-27 Zu diesem Bebauungsplan gehört ein Grundstücksverzeichnis
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Die vorstehende Zeichenerklärung enthält gebräuchliche Planzeichen, auch soweit sie in diesem Bebauungsplan nicht verwendet werden.
Zugrunde gelegt sind die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990 und die Planzeichenverordnung 1990 (PlanzV90)

vom 18. Dezember 1990.
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sowie für einen Abschnitt des Leonberger Rings

im Bezirk Neukölln, Ortsteile Britz und Buckow

Abzeichnung
Bebauungsplan 8-27

TEXTLICHE FESTSETZUNGEN 
 

1. Innerhalb der Grünfläche – PRIVATE DAUERKLEINGÄRTEN – sind 
auf der Fläche A Stellplätze zulässig. 

2. Die Fläche B ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher der 
Privaten Dauerkleingärten auf dem Grundstück Leonberger Ring 52 
sowie einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten. 

3. Die Fläche C ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des 
Friedhofs Leonberger Ring 54 sowie einem Leitungsrecht 
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

4. Die Fläche D ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des 
Friedhofs Leonberger Ring 54 und der Privaten Dauerkleingärten 
auf dem Grundstück Leonberger Ring 52 sowie einem Leitungsrecht 
zugunsten der zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

5. Die Fläche E ist mit einem Geh- und Fahrrecht zugunsten der 
Benutzer und Besucher des Grundstücks Leonberger Ring 66 zu 
belasten. 

6. Die Fläche F ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des 
Friedhofs Leonberger Ring 54 und der Privaten Dauerkleingärten 
auf dem Grundstück Leonberger Ring 52, einem Geh- und 
Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des Grundstücks 
Leonberger Ring 66 sowie einem Leitungsrecht zugunsten der 
zuständigen Unternehmensträger zu belasten. 

7. Die Fläche G ist mit einem Gehrecht zugunsten der Allgemeinheit, 
einem Fahrrecht zugunsten der Benutzer und Besucher des 
Grünpflege-Stützpunktes auf dem Grundstück Leonberger Ring 52 
sowie einem Leitungsrecht zugunsten der zuständigen 
Unternehmensträger zu belasten. 

8. In den Dauerkleingärten dürfen nur eingeschossige Lauben errichtet 
werden, die nicht Wohnzwecken dienen und deren Grundfläche 
einschließlich Nebenanlagen – wie Kleintierstall, Abort, 
geschlossene Veranda, Geräteraum und überdachter Freisitz – 24 
m² nicht überschreitet. Ein eingeschossiges Vereinshaus, das mit 
der Zweckbestimmung in Einklang steht, kann zugelassen werden. 

9. Die Einteilung der Straßenverkehrsfläche ist nicht Gegenstand der 
Festsetzung. 

10. Im Geltungsbereich dieses Bebauungsplanes treten alle bisherigen 
Festsetzungen und baurechtlichen Vorschriften, die verbindliche 
Regelungen der in § 9 Abs. 1 des Baugesetzbuchs bezeichneten 
Art enthalten, außer Kraft. 
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Hiermit wird beglaubigt, dass der Inhalt
dieser Abzeichnung mit dem Inhalt der Urschrift
des Bebauungsplans
vom 07.01.2010 übereinstimmt.
Berlin, den 

Bezirksamt Neukölln von Berlin
Amt für Planen, Bauordnung und Vermessung
Fachbereich Vermessung und Geoinformation

(Hanisch)

Zu diesem Bebauungsplan gehört das 
Deckblatt vom 24.09.2010
(in diese Abzeichnung eingearbeitet)


